
612 WSI Mitteilungen 11+12/2008

1
Einleitung

Wie lassen sich in qualifizierten beruflichen
Positionen Berufstätigkeit und Familie mit-
einander kombinieren? Wie erklärt sich,
dass – trotz Bildungsexpansion und gesetz-
lichen Gleichstellungsfortschritten – die
vertikale Geschlechtersegregation auf dem
Arbeitsmarkt so ausgeprägt ist und in Füh-
rungspositionen in Deutschland noch im-
mer vergleichsweise selten Frauen und erst
recht nicht Mütter kleiner Kinder zu finden
sind? Diese Fragen sind Teil einer gesell-
schafts-, arbeits- und geschlechterpoliti-
schen Debatte, die in der wissenschaftli-
chen und politischen Diskussion der letz-
ten beiden Jahrzehnte eine zentrale Bedeu-
tung hatte. Die zwar altbekannte, jedoch
keineswegs gelöste Problematik hatte durch
die arbeits- und sozialpolitischen Reform-
gesetze, die die rot-grüne Bundesregierung
im Jahr 2001 verabschiedete, besondere
Aktualität erfahren: Mit dem Bundeserzie-
hungsgeldgesetz und dem Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz erhielten Beschäftigte mit
Kindern über Rechtsansprüche auf Arbeits-
zeitreduzierung in und nach der Elternzeit
bessere Möglichkeiten, Berufs- und Für-
sorgearbeit miteinander zu vereinbaren.
Damit  wurde die wohlfahrtstaatliche Re-
gulierung im Hinblick auf die arbeitszeit-
politische Komponente der Vereinbarkeit
von Erwerbstätigkeit und Familie grundle-
gend verändert. Im internationalen Ver-
gleich repräsentierte die Bundesrepublik
bis dato über Jahrzehnte hinweg ein Modell
familienorientierter Sozialpolitik, das die
Diskontinuität des Erwerbsverlaufs und ei-
ne ausschließliche Betreuung der Kinder

Zunächst wird gezeigt, welche Argumenta-
tionsmuster im Umgang mit den Teilzeit-
ansprüchen vorherrschen. Beleuchtet wird
hier, welche Kluft zwischen den gesetzli-
chen Vorgaben und den Perspektiven der-
jenigen besteht, die diese umsetzen sollen
(Abschnitt 3). Im zweiten Schwerpunkt
wird anhand der Ergebnisse von Fallanaly-
sen der Frage nachgegangen, wie sich der
restriktive betriebliche Umgang mit den
Teilzeitrechten erklärt. Die Ursachen zei-
gen sich sowohl auf der Betriebsebene als
auch in der individuellen Lebensführung,
in Familienmodellen und Geschlechter-
konstruktionen (Abschnitt 4). Der Analyse
vorangestellt ist ein Blick auf bestehende
Arbeitszeitrechte (Abschnitt 2).Abschnitt 5
zieht ein Fazit.

Elternzeit – Teilzeit – Aus(zeit)? 
Teilzeitrechte in Führungspositionen 

Angelika Koch

Seit 2001 gelten in der Bundesrepublik erstmals Teilzeitrechte, die Beschäftigten neue Handlungsoptionen in Phasen der Kinder-
betreuung ermöglichen sollen. Ausdrücklich fördern wollte der Gesetzgeber reduzierte Arbeitszeiten auch in den Führungsetagen von
Deutschlands Unternehmen und verband damit das Ziel, die Gleichstellung von Frauen und Männern zu verbessern. Die Arbeitgeber-
verbände lehnten vor der Verabschiedung im Parlament die neuen Rechte grundsätzlich ab. Im Mittelpunkt des Beitrags stehen empi-
rische Forschungsergebnisse zu der Frage, wo Barrieren im Umgang mit den Rechtsansprüchen in der betrieblichen Praxis bei
Führungskräften mit Kindern bestehen und welche Potenziale die neuen Normen bieten.

durch die Mutter förderte (Klammer/Daly
2003, S. 203; Koch 2001, S. 50f.). Als Kon-
sequenz für die Arbeitsmarktpartizipation
sind nach wie vor unterschiedliche Be-
schäftigungschancen, Erwerbsmuster und
Berufsverläufe von Frauen und Männern
festzustellen, die zu geschlechterspezifi-
schen Ungleichheiten am Arbeitsmarkt
führen.

Kennzeichnend für die vertikale Ge-
schlechtersegregation auf den höchsten
Ebenen der betrieblichen Hierarchie ist,
dass nach Ergebnissen des Mikrozensus
weniger als ein Viertel (23 %) aller Füh-
rungspositionen in der Privatwirtschaft im
Jahr 2004 mit Frauen besetzt war (Kleinert
et al. 2007, S. 62). Vollzeitarbeitsverhältnis-
se dominieren: Von den abhängig beschäf-
tigten Frauen in Führungspositionen in der
Privatwirtschaft arbeiteten im Jahr 2004
14 % in Teilzeit, bei den männlichen Füh-
rungskräften waren es 2 % (ebd., S. 81f.).
Auch die überlangen Arbeitszeiten von Be-
schäftigten in Führungspositionen lassen
eine parallele Kombination von Erwerbs-
tätigkeit und Betreuungsarbeit bei hoch
qualifizierter Beschäftigung als kaum mög-
lich erscheinen.1

Wie gehen Personalverantwortliche
mit den neuen Arbeitszeitrechten für den
Führungskräftebereich um, dem Segment,
in dem entgrenzte Arbeitszeiten zur be-
trieblichen Normalität gehören? Wo liegen
Barrieren, wo Potenziale der neuen sozia-
len Rechte in der betrieblichen Praxis? In
diesem Beitrag werden empirische For-
schungsergebnisse vorgestellt, wie sich der
Umgang mit den gesetzlichen Teilzeitrech-
ten bei Führungskräften mit Kindern wäh-
rend und nach der Elternzeit durch die 
Arbeitgeberseite gestaltet.2 Dabei liegt der 
Fokus auf zwei Analyseschwerpunkten:
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1 Nach Ergebnissen des Sozioökonomischen Panels
(SOEP) arbeiteten vollzeitbeschäftigte Führungs-
kräfte 2004 durchschnittlich 52 Stunden wöchent-
lich (Holst 2006, S. 366).

2 Im Rahmen einer qualitativen Untersuchung wur-
den 20 Personalverantwortliche des mittleren und
oberen Managements aus fünf Großbetrieben un-
terschiedlicher Branchen in mehrstündigen Inter-
views befragt, darunter zwölf Männer und acht
Frauen. Die hier vorgestellten Ergebnisse basieren
auf einem 2007 abgeschlossenen und von der
Hans-Böckler-Stiftung geförderten Forschungs-
projekt zur Evaluation der Neuregelungen des
Bundeserziehungsgeldgesetzes und des Teilzeit-
und Befristungsgesetzes (Bäcker et al. 2007).
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2
Stärkung der 
Arbeitszeitrechte

Mit der Verabschiedung des Bundeserzie-
hungsgeldgesetzes (BErzGG 2001) und des
Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG
2001) wurde in Deutschland die Bindung
von Beschäftigten mit Kindern an den Ar-
beitsmarkt erstmals über individuelle Ar-
beitnehmerrechte gestärkt. Damit wurden
die gesetzlichen Möglichkeiten verbessert,
Erwerbstätigkeit und Betreuungsarbeit in
und nach der Elternzeit zu kombinieren.
Im Kern setzte der Gesetzgeber  Forderun-
gen um, die seit Jahrzehnten in der wissen-
schaftlichen und politischen Diskussion zu
der Frage, wie Erwerbstätigkeit und Fami-
lienarbeit zu vereinbaren sind und gesell-
schaftliche Arbeit verteilt werden kann,
eine wichtige Rolle spielten.3 War Teilzeit-
arbeit bisher mit einem eingeschränkten
Berufsspektrum und niedriger Entlohnung
auf den unteren Ebenen der betrieblichen
Hierarchie sowie mit zahlreichen recht-
lichen Benachteiligungen verbunden, so
sind die Rechtsansprüche ein wichtiger
Schritt, sie als gleichberechtigte Arbeits-
zeitform anzuerkennen.4

Mit der Reform des Bundeserziehungs-
geldgesetzes 2001 erhielten Beschäftigte in
Elternzeit einen Rechtsanspruch, ihre Ar-
beitszeit auf ihrem Arbeitsplatz in einem
Korridor von 15 bis 30 Stunden pro Woche
zu reduzieren. Die schwachen Zeitrechte,
die die Erwerbsbeteiligung von der Zu-
stimmung des Arbeitgebers abhängig mach-
ten und nach dem Muster des Zuverdiens-
tes innerhalb der Versorgerehe gestalteten,
wurden aufgehoben: Bis dato war die Op-
tion, Teilzeit bis maximal 19 Stunden
wöchentlich in der Elternzeit zu arbeiten,
in die Dispositionsfreiheit des Arbeitgebers
gestellt.

Von ähnlicher Bedeutung für die Stär-
kung der Zeitrechte war, dass zum gleichen
Zeitpunkt ein nicht auf bestimmte Lebens-
phasen bezogener Anspruch auf Arbeits-
zeitreduzierung durch das Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz eingeführt wurde. Beschäf-
tigte mit Kindern haben seitdem das Recht,
ihre Arbeitszeit auch im Anschluss an die
Elternzeit zu reduzieren. In beiden Geset-
zen wurden Ablehnungsgründe des Teil-
zeitanspruchs durch den Arbeitgeber nor-
miert: Im Rahmen der Elternzeit kann der
Arbeitgeber „dringende betriebliche Grün-

de“ geltend machen. Beim Rechtsanspruch
nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz
kann der Anspruch abgelehnt werden,
wenn ihm „betriebliche Gründe“ entgegen-
stehen. Hierzu zählen laut Gesetz eine we-
sentliche Beeinträchtigung der Organisa-
tion, des Arbeitsablaufs oder der Sicherheit
des Betriebs sowie unverhältnismäßige
Kosten. Wichtig ist hierbei, dass der Ge-
setzgeber somit grundsätzlich Veränderun-
gen im Arbeitsablauf, der Organisation des
Betriebs wie auch Kosten von Arbeitszeit-
reduzierungen akzeptiert.5

Mit dem Teilzeit- und Befristungsge-
setz wurde darüber hinaus eine Norm ein-
geführt, die in enger Verbindung mit der
Teilzeitförderung durch den Rechtsan-
spruch auf Arbeitszeitreduzierung steht.
Sie verpflichtet den Arbeitgeber, Stellen bei
öffentlicher oder innerbetrieblicher Aus-
schreibung auch als Teilzeitarbeitsplätze
auszuschreiben, wenn sich diese dazu eig-
nen. Bereits durch Regelungen im Prozess
des Stellenbesetzungsverfahrens kann da-
mit dazu beigetragen werden, die Unter-
repräsentanz von Frauen in hoch qualifi-
zierten Positionen durch eine andere Re-
krutierungspolitik abzubauen.

Betrachtet man die Einführung der
Rechtsansprüche im Rahmen der Verein-
barkeitspolitik in Deutschland, so bieten
sie eine wichtige Möglichkeit, Erwerbs-
tätigkeit und Betreuungsarbeit flexibler zu
gestalten.Aufgrund der noch immer gerin-
gen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
unter drei Jahren wie auch für Schulkinder
fehlen in Westdeutschland jedoch gleich-
zeitig wesentliche Rahmenbedingungen für
ihre Umsetzung.

3
Argumentationsmuster der
Personalverantwortlichen 

Auf welche Haltungen trifft der Anspruch
auf Teilzeit bei den befragten Personalver-
antwortlichen, wenn es um die Umsetzung
im Führungskräftebereich geht? Zentrales
Untersuchungsergebnis ist, dass die über-
wiegende Mehrheit der Personalverant-
wortlichen den Ansprüchen ablehnend ge-
genübersteht. Lediglich eine Personalver-
antwortliche in der gesamten Untersu-
chungsgruppe stand deren Umsetzung im
Bereich von Führungspositionen positiv
gegenüber. In der betrieblichen Praxis
führt dies dazu, dass Arbeitszeitreduzie-

rungen nur bei Verlust des betrieblichen
Status erfolgen. Hierbei zeigen sich keine
Differenzierungen im Hinblick auf Phasen
in der Elternzeit oder nach der Elternzeit.
Geschlechtspezifische Differenzierungen
ließen sich ebenfalls nicht erkennen. Für
zwei der untersuchten Unternehmen wur-
de deutlich, dass grundsätzlich keine redu-
zierten Arbeitszeiten in Leitungspositionen
gewährt wurden.

Bezogen auf die Frage, ob Beschäftigte
mit Kindern bei reduzierten Arbeitszeiten
in Leitungsfunktionen beruflich aufsteigen
können, lassen die Ergebnisse aus der Be-
fragung der Personalverantwortlichen er-
kennen, dass bis auf zwei Ausnahmen kei-
ner der Personalverantwortlichen höhere
Positionen sowie Positionen mit Leitungs-
funktionen mit reduzierter Arbeitszeit aus-
geschrieben hat oder noch ausschreiben
würde.6

3.1 DAS POSTULAT ENTGRENZTER
ARBEITSZEITEN

Dominantes Argumentationsmuster für
die ablehnende Haltung der Personalver-
antwortlichen gegenüber reduzierten Ar-
beitszeiten in Führungspositionen ist der
Verweis auf einen entgrenzten Arbeitszeit-
standard, der weit über Vollzeitarbeit hi-
nausgeht. Über das Argumentationsmuster
der uneingeschränkten Verfügbarkeit wer-
den hoch qualifizierte Berufsarbeit und
Sorgearbeit als unvereinbar konstruiert.
Die Ausschließlichkeit der Bindung an die
Berufsarbeit tritt im folgenden Interview-
ausschnitt besonders deutlich hervor.

3 Siehe hierzu Kurz-Scherf (1987); Bäcker/Stolz-
Willig (1993); Pfarr (1994); zu den politischen Ent-
wicklungen ausführlich Bothfeld (2005).

4 Zu den Benachteiligungen von Teilzeitarbeit und
den Rechtsentwicklungen im Hinblick auf die
Gleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten siehe
Perreng/Nollert-Borasio (2006, S. 83ff.) sowie
Buschmann et al. (2001, S. 329ff.). Zur Problema-
tik von Teilzeitarbeit im Niedriglohnbereich siehe
Weinkopf/Kalina (2006).

5 Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden An-
sprüchen besteht darin, dass das Recht auf Ar-
beitszeitreduzierung nach dem Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz nicht mit einer Rückkehroption auf
die vorherige vertraglich vereinbarte Arbeitszeit
verbunden ist.

6 Bei einer dieser Ausnahmen wurde jedoch in den
weiteren Ausführungen zu einem konkreten Fall
deutlich, dass die Arbeitszeitreduzierung zwar ge-
währt wurde, jedoch keine Reduzierung des Ar-
beitsumfangs erfolgte, sodass das Modell nach
kurzer Zeit scheiterte.
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„Also ich kann keine Person in einer
Führungsfunktion haben, von der ich nicht
sicher bin, dass mir diese Person fünf Tage 
in der Woche je zwölf Stunden da ist“ (Be-
reichsleiter Marketing).

Die Bereitschaft, uneingeschränkt zur
Verfügung zu stehen, wird auch im Sinne
höherer Leistungsorientierung gedeutet.
Verfügbarkeit gilt unter dem Gesichts-
punkt des Wettbewerbs als Konkurrenz-
maßstab.

„Da ich natürlich in der Woche Open-
End arbeiten kann, ohne dass jemand wartet,
ohne dass man jemanden zu kurz kommen
lässt, ist es natürlich anders bei Müttern, die
ihre Kinder zu Hause haben. (…) Ich glau-
be (…) nicht, dass sie insgesamt das gleiche
Pensum schaffen können wie jemand, der
halt die Möglichkeit hat, auch mal abends
um neun oder zehn hier zu sein“ (Abtei-
lungsleiterin Produktmanagement).

Die zentrale Argumentationsfigur, re-
duzierte Arbeitszeiten in leitenden Posi-
tionen abzulehnen, bezieht sich grund-
legend auf das Führungsverständnis der
Personalverantwortlichen. Es zeigen sich
zwei grundlegende Argumentationslinien:
Erstens wird eine immerwährende An-
sprechbarkeit für die Mitarbeiter als Be-
dingung erfolgreicher Führung postuliert
und mit der Vorbildfunktion des Vorge-
setzten im Umgang mit der Arbeitszeit ver-
knüpft. Dahinter verbirgt sich zugleich 
die Auffassung, dass Führungspositionen
nur in Vollzeit uneingeschränkte Kontroll-
möglichkeit gewähren. Reduzierte Arbeits-
zeiten werden in diesem Kontext auch 
implizit mit einer laxen Arbeitsmoral
gleichgesetzt und somit negativ beurteilt.
Zweitens werden geteilte Leitungspositio-
nen aufgrund von unterschiedlichen Füh-
rungsstilen von der Mehrheit der Befragten
als ineffizient beurteilt. Die Teilung eines
„homogenen Arbeitsguts“ sei nicht mög-
lich (Hauptabteilungsleiter Personal). Per-
sonalpolitische Möglichkeiten bei der Re-
duzierung von Arbeitszeiten in Führungs-
positionen, wie die Delegation von Fach-
oder Führungsaufgaben durch Stellvertre-
terregelungen, die zeitliche oder inhaltliche
Teilung von Arbeitsplätzen sowie arbeits-
organisatorische Möglichkeiten der fle-
xiblen Erreichbarkeit, werden von den 
befragten Personalverantwortlichen nicht
erwogen. Dies zeigt beispielhaft die Stel-
lungnahme einer Personalverantwortli-
chen zu reduzierten Arbeitszeiten mit der
Hälfte der Arbeitszeit auf der untersten
Führungsebene.

„Ich weiß nicht, wie das gehen soll, (…)
die Gruppenleiter sind Ansprechpartner für
ihre Mitarbeiter, wenn Probleme auftreten,
Rückfragen und, und, und, und wenn die
Mitarbeiter jetzt sitzen und arbeiten und die
Gruppenleiterin ist um 12.00 Uhr nach
Hause gegangen, wen sollen die denn fragen,
es ist keiner mehr da zu fragen, das kann es
nicht sein“ (Abteilungsleiterin Control-
ling).

3.2 NEGATIVE KONNOTATIONEN
VON TEILZEITARBEIT UND 
GESCHLECHTERKONSTRUKTIONEN

Wird der Vollzeitstandard in Verbindung
mit höchsten Anforderungen an die zeitli-
che Verfügbarkeit als Voraussetzung für die
Ausübung von Führungspositionen postu-
liert, so bildet er gleichzeitig den Maßstab
für eine negative Bewertung von Teilzeitar-
beit. Dabei dominiert in den Haltungen der
befragten Führungskräfte das Verständnis,
Arbeitszeitreduzierung in Führungsposi-
tionen als berufliche Einschränkung und
geringeres betriebliches Engagement zu in-
terpretieren. In der Perspektive der Befrag-
ten werden reduzierte Arbeitszeiten mit ge-
ringerer Arbeitsqualität gleichgesetzt, die
den Ausschluss aus dem Segment der Füh-
rungspositionen legitimiert.

„Aus meiner Sicht ist es mehr die Frage
von, sagen wir mal, unterschiedlichen Prio-
ritäten in den Lebensphasen. Dass dann
wichtig ist, dass die Firma einem zur Seite
steht, wenn man sich fürs Kind entscheidet.
Eine andere Frage ist, ob ich von der Firma
erwarten kann, dass sie mich karrieremäßig
fördert, trotz der Teilzeit und trotzdem es an-
dere Mitarbeiter gibt, die 100 % geben kön-
nen. (…) Und dass man dann natürlich als
Firma auch versucht, das Maximale oder die
beste Besetzung zu finden, ist dann auch
klar“ (Hauptabteilungsleiter Marketing).

Als Voraussetzung für den weiteren
Aufstieg in eine höhere Führungsposition
wird die Entscheidung „gegen die Familie“
postuliert.

„Natürlich hätte es im Laufe der Jahre
mindestens drei Kolleginnen gegeben, die auf
dem gleichen intellektuellen Ausstattungs-
level mit den gleichen Managementqualifi-
kationen und so weiter und so weiter diese
Jobs auch hätten bekleiden können. Und 
wären wir sozusagen biologisch äquivalent,
dann wären drei dieser Directors heute 
Frauen. (…) Ich habe eigentlich jetzt nur 
eine Kollegin im Nachwuchsbereich, die si-
cherlich auch in absehbarer Zeit eine dieser

Direktorenjobs bekleiden wird, die sich aber
ganz klar gegen die Familie und für den 
Beruf entschieden hat“ (Bereichsleiter Mar-
keting).

In den Deutungen der Personalverant-
wortlichen werden in Verbindung mit re-
duzierten Arbeitszeiten Geschlechterkons-
truktionen deutlich, die wiederum mit der
Perspektive der Unvereinbarkeit der Le-
bensbereiche von Berufsarbeit und Familie
verknüpft sind. Das Geschlechtermodell,
das hier zum Ausdruck kommt, offenbart
eine klassische Geschlechterkonstruktion,
nämlich jene, dass Männer Sorgearbeiten
per Definition nicht übernehmen, verbun-
den mit der Normierung, dass sie diese
auch nicht zu übernehmen haben. Im Kon-
trast dazu wird Fürsorgearbeit für die Er-
werbsarbeit negativ konnotiert und mit ei-
ner weiblichen Geschlechterkonstruktion
in Beziehung gesetzt.

3.3 ZWISCHENFAZIT

Unsere Untersuchungsergebnisse, die hier
nur auszugsweise vorgestellt werden kön-
nen, zeigen, dass Führungskräfte reduzier-
te Arbeitszeiten in Führungspositionen ge-
nerell ablehnen. Ebenso zurückgewiesen
wird der berufliche Aufstieg von hoch qua-
lifizierten Teilzeitbeschäftigten mit Kin-
dern in leitende Positionen wie auch ein
weiterer Aufstieg innerhalb des Führungs-
kräftebereichs. Zum einen machen die Ar-
gumentationsmuster, die von den befrag-
ten Personalverantwortlichen herangezo-
gen werden, darauf aufmerksam, dass von
einer objektiven, nicht auf den Einzelfall
bezogenen Ungeeignetheit einer Führungs-
position für Arbeitszeitreduzierungen aus-
gegangen wird. Zum anderen fließen nor-
mative Haltungen in die Ablehnung der
Teilzeitrechte ein, die nicht als sachliche
Ablehnungsgründe gelten können. Die do-
minanten Interpretationen der Personal-
verantwortlichen erweisen sich vor dem
Hintergrund der gesetzlichen Ablehnungs-
gründe als unzulässig. Das Ziel des Gesetz-
gebers, kürzere Arbeitszeiten mit einem
Rechtsanspruch auch auf den höchsten
Ebenen der betrieblichen Hierarchie zu
fördern, wird konterkariert.
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Anforderung einer entgrenzten Arbeitszeit
zu verknüpfen, die in einer Weise definiert
ist, dass sie die Gestaltung fürsorglicher Be-
ziehungen nicht zulässt.

Als grundlegendes Handlungsmuster
in der betrieblichen Praxis wird erkennbar,
dass es zu einem Umgang mit den Teilzeit-
rechten kommt, der durch Nichtumset-
zung von Teilzeitansprüchen in Führungs-
positionen, Marginalisierung der weibli-
chen Beschäftigten (Ausstattung mit unzu-
reichenden Ressourcen), Dequalifizierung
(Zuweisung qualifikationsinadäquater Ar-
beitsplätze) bis hin zur Ausgrenzung aus
dem Unternehmen gekennzeichnet ist.
Zentral ist dabei, dass Herr S. die eigene
Verantwortlichkeit als Personalverantwort-
licher für die Zuweisung der Arbeitsplätze
und die Gestaltung der Arbeitsbedingun-
gen der zeitreduziert arbeitenden Mitar-
beiterinnen ausblendet.Außen vor bleibt in
seiner Darstellung auch, dass er aufgrund
der eigenen personalpolitischen Entschei-
dungen, im Fall der Schwangerschaft seiner
Mitarbeiterinnen unbefristet Vollzeitar-
beitskräfte auf deren Arbeitsplätzen einzu-
stellen, „überschüssiges“ Teilzeitpersonal
reduzieren muss, um die für seinen Ar-
beitsbereich geltenden Personalvorgaben
zu erfüllen.

Demgegenüber steht in seiner Präsen-
tation zum einen der Rekurs auf das Deu-
tungsmuster der ökonomisch bestimmten
Rationalität seines Handelns in Form eines
zwingend für das Organisationsüberleben
notwendigen entgrenzten Arbeitszeitstan-
dards. Zum anderen greift Herr S. auf das

schichtlichen Dimension der betrieblichen
Funktionsträger und -trägerinnen, d.h. von
den Bedingungen, Erfahrungen und Deu-
tungsmustern der eigenen Lebensführung
im Umgang mit hoch qualifizierter Berufs-
und Fürsorgearbeit in Verbindung mit dem
jeweiligen Organisationskontext.Nicht öko-
nomische Effizienzkalküle sowie betriebli-
che Organisationsstrukturen, die in den
Deutungen der Befragten im Vordergrund
für ihr Handeln stehen, verhindern eine
Umsetzung von reduzierten Arbeitszeiten.
Es zeigt sich vielmehr der grundlegende
Wirkungszusammenhang, dass eine Um-
setzung der gesetzlichen Normierungen
dort nicht erfolgt, wo eigene – kulturell 
dominante – Arbeits- und Lebensmodelle,
die von einer Unvereinbarkeit von hoch
qualifizierter Berufs- und Fürsorgearbeit
bestimmt sind, den gesetzlichen Normen
gegenüberstehen.

Zentrale Unterschiede bestehen den-
noch darin, wie es zu dieser Bestätigung des
eigenen Arbeits- und Lebensmodells mit
entgrenzten Arbeitszeiten kommt. Es lassen
sich hierbei verschiedene Handlungstypen
differenzieren. Zunächst wird ein Typus
vorgestellt, der Fürsorgearbeit in einem Ar-
beits- und Lebensmodell in Management-
positionen grundlegend ausschließt unter
Verweis auf die Notwendigkeit betriebli-
cher Allzeitverfügbarkeit (Abschnitt 4.2).
Anders konstituiert sich das Handlungs-
muster eines Typus, der in der betriebli-
chen Praxis selbst keine Möglichkeit erhal-
ten hat, hoch qualifizierte Berufs- und Für-
sorgearbeit in einem Modell mit reduzier-
ten Arbeitszeiten in Führungspositionen
zu verbinden (Abschnitt 4.3).8

4.2 ARBEIT ALS LEBENSFORM – 
BETRIEBLICHE ALLZEITVERFÜG-
BARKEIT UND MÄNNLICHE 
IDENTITÄTSKONSTRUKTION

Herr S. repräsentiert diesen Typus. Er ist
Mitte 50, Personalverantwortlicher im obe-
ren Management und arbeitete während
seiner gesamten Berufslaufbahn Vollzeit.
Herr S. lebt ein Arbeits- und Lebensmodell,
das von einer strikten Trennung der Berei-
che von hoch qualifizierter Berufsarbeit
und Fürsorgearbeit geprägt ist. Die zwei
mittlerweile erwachsenen Töchter hat sei-
ne Frau betreut, die ihre Erwerbstätigkeit
als Akademikerin nach der Geburt der
Töchter aufgegeben hat. Seine Perspektive
auf hoch qualifizierte Berufsarbeit im Un-
ternehmen ist davon bestimmt, sie mit der

4
Handlungslogiken im 
Umgang mit Teilzeitrechten

In unseren Analysen war es der Regelfall,
dass die befragten Personalverantwortli-
chen ihre Perspektiven und Entscheidun-
gen verbal mit einem betrieblichen Effi-
zienzkalkül begründen. Gleichzeitig wer-
den normative Haltungen deutlich, die mit
den vorgetragenen Argumentationsmus-
tern nicht korrespondieren. Woraus resul-
tiert nun also die starke Ablehnung der ge-
setzlichen Arbeitszeitrechte und die damit
verbundene Veränderung des dominanten
Vollzeitstandards mit entgrenzten Arbeits-
zeiten? Wie erklärt sich die negative Bewer-
tung reduzierter Arbeitszeiten, warum wer-
den in diesem Zusammenhang immer wie-
der Geschlechterstereotypisierungen ins
Spiel gebracht? 

In einem weiteren Forschungsschritt
wurde daher der Frage nachgegangen, wel-
chen Logiken das Handeln der betriebli-
chen Akteure folgt, d.h., woraus der res-
triktive Umgang mit den Teilzeitrechten re-
sultiert. Dazu musste sich unser Interpre-
tationsblick verändern, da es zu erklären
galt, wie sich die Deutungen und Perspek-
tiven der Personalverantwortlichen konsti-
tuierten, welche Handlungsmuster und Er-
fahrungen ihnen zugrunde lagen und in
welchem Maße betriebliche Bedingungen
ihr Handeln beeinflussten. Methodisch
wurden bei diesem Forschungsschritt re-
konstruktive Fallanalysen vorgenommen.
Deren Ziel ist es, die Regeln zu ergründen,
nach denen sich ein Fall generiert. Das In-
teresse richtet sich damit auf grundlegende
Wirkungszusammenhänge, die am kon-
kreten Einzelfall untersucht werden und zu
einer Typenbildung herangezogen werden
können (Rosenthal 2005, S. 56ff.; Bude
2003, S. 60f.; Apitzsch 2003).7 Im Folgen-
den werden die Ergebnisse der zwei durch-
geführten Fallanalysen zu den Interviews
mit den Personalverantwortlichen zunächst
fallübergreifend, dann im Einzelnen vor-
gestellt.

4.1 FALLÜBERGREIFENDE ERGEBNISSE

Fallübergreifend zeigte sich, dass die res-
triktive und selektive Praxis im Umgang
mit den gesetzlichen Teilzeitrechten im
Segment hoch qualifizierter Beschäftigung
maßgeblich bestimmt ist von der lebensge-

7 Hierbei ist wichtig zu beachten, dass im Rahmen
der Grundannahmen interpretativer Sozialfor-
schung eine Verallgemeinerung der Ergebnisse in
anderer Form vorgenommen wird als bei quanti-
tativen Analysen. Die Typenbildung wird verstan-
den als eine Abstraktion der Fallstruktur (Wohlrab-
Sahr 1994, S. 273). Geschlossen wird daher beim
Typus auf alle gleichartigen Fälle, d.h. auf Fälle, die
einem ähnlichen Regelsystem folgen (Rosenthal
2005, S. 75).  Die für die Auswertung herangezo-
genen Fälle wurden nach den Regeln des maxi-
malen Kontrasts ausgewählt. Die Grundlage der
Fallauswahl bildete dabei die grundlegend unter-
schiedliche Perspektive auf die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf der Befragten.

8 Bei rekonstruktiven Fallanalysen handelt es sich
um sehr komplexe, systematisch kontrollierte Aus-
wertungen sprachlichen Datenmaterials. An dieser
Stelle werden die Ergebnisse platzbedingt in er-
gebnisorientierter Kurzform und unter Verzicht auf
die Präsentation von Interviewmaterial dargelegt.
Zu den ausführlichen Darstellungen der beiden
Fälle siehe Koch (2007, S. 77–135).
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Deutungsmuster einer scheinbar natürli-
chen Geschlechterdifferenz zurück. Damit
deutet er die Marginalisierung und Aus-
grenzung der weiblichen Beschäftigten als
Selbstausschluss aufgrund einer für den
Betrieb dysfunktionalen Familienorientie-
rung und etabliert im Gegenzug eine
männliche Geschlechterkonstruktion für
die betriebliche Praxis, die den Ausschluss
von Fürsorgearbeit beinhaltet. Über beide
Deutungsmuster kommt es somit zu einer
Delegitimierung der gesetzlichen Teilzeit-
rechte für hoch qualifizierte Berufsarbeit.
Bezogen auf die Organisationsebene zeigt
sich, dass die Handlungspraxis von Herrn
S. im Umgang mit den Teilzeitbeschäftigten
durch das Unternehmen gestützt wird.

Mit den Deutungen der Dichotomie
von hoch qualifizierter Berufs- und Für-
sorgearbeit, die die eigene betriebliche
Handlungspraxis als Personalverantwortli-
cher legitimieren, korrespondiert der Blick
auf das eigene Arbeits- und Lebensmodell.
Dieses wird als alternativlos unter der Prä-
misse eines beruflichen Aufstiegs in eine
Führungsposition interpretiert und mit
der Figur der Unvereinbarkeit von hoch
qualifizierter Berufsarbeit und Fürsorgear-
beit verbunden. Der Stellenwert der Für-
sorgearbeit ist hierarchisiert, indem diese
als Behinderung hoch qualifizierter Berufs-
arbeit definiert wird. In der eigenen Ar-
beitsidentität werden Leistungsfähigkeit
und Qualifikation über die Realisierung
unbegrenzter Zeitverfügbarkeit miteinan-
der verwoben.

Die Perspektive der Unvereinbarkeit
hoch qualifizierter Berufs- und Fürsorge-
arbeit wird aufrechterhalten, obgleich Herr
S. sich lebensgeschichtlich mit den Konse-
quenzen seines Arbeits- und Lebensmo-
dells konfrontiert sieht, als seine Töchter
erwachsen sind und er die fehlende Bezie-
hung als emotionalen Verlust erfährt. Die-
se Erfahrung integriert er nicht in die Pers-
pektive auf das eigene Arbeits- und Le-
bensmodell, es wird weiterhin als das ein-
zig richtige legitimiert. Herr S. überträgt
das eigene Arbeits- und Lebensmodell mit
dem Postulat einer strikten Trennung von
hoch qualifizierter Berufs- und Fürsorge-
arbeit auf sein Handeln als Personalverant-
wortlicher im Unternehmen. Die gewählte
Perspektive erhält die Funktion, den eige-
nen Arbeits- und Lebensentwurf zu be-
stätigen und dessen Infragestellung durch
den Verlust familiärer Bindungen außen
vor zu halten. Das eigene Arbeits- und Le-
bensmodell und die damit verbundenen

Kosten, der Ausschluss von Fürsorgearbeit,
werden legitimiert.

Generalisierend: Der Repräsentant die-
ses Typus realisiert ein Arbeits- und Le-
bensmodell mit entgrenzten Arbeitszeiten.
Fürsorgearbeit ist in der eigenen Perspekti-
ve nicht Teil des Lebensentwurfs. Im Be-
trieb gestaltet er die Unvereinbarkeit von
Erwerbs- und Fürsorgearbeit. Reduzierte
Arbeitszeiten in Führungspositionen wer-
den nicht umgesetzt, weil das eigene Ar-
beits- und Lebensmodell und der damit
verbundene berufliche Erfolg nicht infrage
gestellt werden sollen. Darüber kommt es
zu einer Delegitimierung der Teilzeitrech-
te. Dies kann in einem Organisationskon-
text geschehen, der die Vorgehensweise des
Personalverantwortlichen stützt.

4.3 FÜRSORGE ZWISCHEN 
WÜNSCHEN NACH ANERKENNUNG
UND HEGEMONIALEN ARBEITSZEIT-
MODELLEN 

Frau B. steht für diesen Typus. Sie ist pro-
movierte Naturwissenschaftlerin, Anfang
40 und arbeitet als Führungsverantwortli-
che im mittleren Management eines gro-
ßen Unternehmens in Vollzeit. Ihre zwei
kleinen Kinder werden vornehmlich von
einer Kinderfrau und ihrem Mann betreut,
der ebenfalls in Vollzeit tätig ist. Frau B.
praktiziert seit Jahren, sowohl vor ihrer Be-
schäftigung als Personalverantwortliche als
auch in der jetzigen Führungsposition, ein
Arbeitsmodell mit entgrenzten Arbeitszei-
ten während der Arbeitswoche. Fürsorge-
arbeit leistet sie am Wochenende und in
der Nacht. Charakteristisch für ihre Per-
spektive ist es, Fürsorgearbeit in der Kom-
bination mit hoch qualifizierter Berufsar-
beit anerkennen zu wollen.

Ihr zentrales Umgangsmuster als Per-
sonalverantwortliche ist dennoch von ei-
ner Abwertung von Teilzeitarbeitsmodel-
len im Vergleich zu Vollzeitarbeitsmodellen
bei Fürsorgearbeit gekennzeichnet. Dies
geschieht zum einen dadurch, dass sie den
Teilzeitstatus der Mitarbeiterinnen ihres
Arbeitsbereichs über die Zuweisung gerin-
gerwertiger Arbeitsanforderungen mar-
ginalisiert. Zum anderen werden reduzier-
te Arbeitszeiten in Führungspositionen ne-
gativ konnotiert.

Diese Hierarchisierung wird über ver-
schiedene Deutungsmuster gestützt: Zum
einen geschieht dies durch die Interpreta-
tion des Teilzeitstatus als Schutzraum. Zum
anderen wird über den Topos der geringe-

ren Leistungsfähigkeit von Beschäftigten
mit reduzierten Arbeitszeiten im Vergleich
zu einem Arbeitsmodell mit entgrenzten
Arbeitszeiten die Gleichsetzung von Ar-
beitsqualität mit Arbeitsquantität trans-
portiert und das Verhalten des Unterneh-
mens als ökonomisch irrational konno-
tiert, wenn es Modelle mit reduzierten Ar-
beitszeiten in Führungspositionen zulässt.
Schließlich ermöglicht der Rekurs auf eine
weibliche Geschlechterkonstruktion, ver-
mehrte Fürsorgearbeit als Hindernis für
den Aufstiegswillen der weiblichen Be-
schäftigten zu deuten und die geringere Re-
präsentanz von Frauen in Führungsposi-
tionen als Selbstausschluss zu legitimieren.
Über diese Deutungsmuster kommt es im
Ergebnis zu einer Ausblendung und Dele-
gitimierung der Teilzeitrechte als kollekti-
vem Geltungsanspruch, um hoch qualifi-
zierte Berufs- und Fürsorgearbeit kombi-
nieren zu können.

Über die Betrachtung der lebensge-
schichtlichen Dimension erklären sich die
Umgangsmuster von Frau B., die sich auf
die Gewährung von Teilzeitmodellen und
die Teilzeitrechte beziehen, und ihre damit
verknüpften Deutungsmuster: Die Schilde-
rungen zur eigenen Erwerbsbiografie zei-
gen, dass der Wahl ihres Arbeitsmodells als
latente Struktur die Wahrnehmung einer
Gefährdung des eigenen beruflichen Status
zugrunde liegt, aufgrund von Mutterschaft
nicht mehr als gleichwertig und damit kon-
kurrenzfähig angesehen zu werden. Frau B.
wählt mit ihrer Form, hoch qualifizierte
Erwerbstätigkeit und Familie zu kombinie-
ren, ein Modell, das sich in seiner Funktio-
nalität für die Organisation nicht von hoch
qualifizierten Führungskräften, die keine
Fürsorgearbeit leisten, unterscheidet. Sie
modifiziert das Modell dennoch entschei-
dend, indem sie Zeiträume der Betreuungs-
arbeit für ihre Kinder reserviert.

In der Fallrekonstruktion wird deut-
lich, dass ihr Wunsch, als Führungsverant-
wortliche nach der Geburt ihres zweiten
Kindes Teilzeit zu arbeiten, ebenso wie der
Wunsch ihres Mannes, zeitreduziert zu ar-
beiten, in den jeweiligen Unternehmen ab-
gelehnt wurde. Im Ergebnis resultieren die
Hierarchisierung von Teilzeitarbeitsmodel-
len, die mit Fürsorgearbeit verbunden wer-
den, und die Ablehnung dieser Modelle für
den Bereich hoch qualifizierter Berufsar-
beit mit Leitungsverantwortung aus der
Notwendigkeit, das eigene Arbeits- und Le-
bensmodell in seiner jetzigen Form und
den beabsichtigten weiteren beruflichen
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Aufstieg zu schützen. Das eigene gegenwär-
tig praktizierte Arbeits- und Lebensmodell
wird als Erfolgsmodell präsentiert unter
Ausschluss anderer, vormals biografisch re-
levanter anderer Optionen. Die eigene An-
passungsleistung führt dazu, dass hoch
qualifizierte Berufsarbeit und Fürsorgear-
beit in Kombination mit Modellen redu-
zierter Arbeitszeiten über die Kodierung
geringerer Leistungsorientierung abgewer-
tet werden. Die neuen Teilzeitrechte kön-
nen somit nicht als Instrument einer Ver-
änderung der vorherrschenden Arbeits-
zeitkultur genutzt werden.

Generalisierend: Die Repräsentantin
steht für einen Typus, den eine grundle-
gende Ambivalenz kennzeichnet zwischen
dem Wunsch nach Anerkennung von Für-
sorgearbeit und einer beruflichen Praxis
mit entgrenzten Arbeitszeiten und dadurch
stark eingeschränkten Möglichkeiten, Für-
sorgearbeit zu realisieren. Das hegemonia-
le Arbeits- und Lebensmodell mit entgrenz-
ten Arbeitszeiten wird modifiziert, indem
Zeit für Fürsorgearbeit gegen das Postulat
uneingeschränkter Verfügbarkeit und trotz
entgrenzter Arbeitszeiten „verteidigt“ wird.
Die eigene Grundhaltung ist davon be-
stimmt, Fürsorgearbeit als wünschens- und
unterstützenswert zu betrachten.

Die negative berufliche Erfahrung, dass
reduzierte Arbeitszeiten in einer Führungs-
position vorenthalten wurden, wird aller-
dings in die Anforderung an hoch qualifi-
zierte Beschäftigte transformiert, in Füh-
rungspositionen ein Arbeits- und Lebens-
modell mit entgrenzten Arbeitszeiten zu
übernehmen. Ein positiver Bezug auf Für-
sorge in Kombination mit hoch qualifizier-
ter Berufsarbeit kann zwar als Teil eines
kulturellen Musters der Anerkennung von
Fürsorgearbeit entfaltet werden, wird je-
doch für die berufliche Praxis als nicht rea-
lisierbar gedeutet.

5
Fazit und Ausblick

Wie die Forschungsergebnisse zeigen, er-
weist sich die Voraussetzung entgrenzter

Arbeitszeiten für Führungspositionen und
die damit verbundene pauschale Ableh-
nung der Rechtsansprüche als zentrale
Problemkonstellation. Das dafür grundle-
gend herangezogene Begründungsmuster
ökonomischer Effizienz wird dabei von den
Befragten in solcher Form eingesetzt, dass
die Gewährung von Arbeitszeitreduzierun-
gen im Führungskräftebereich im Ergebnis
ausgeschlossen ist. Dieser Mechanismus
verhindert die Umsetzung der gesetzlichen
Normen.

Die Ergebnisse der Fallanalysen vermö-
gen weitergehend zu erklären, wie sich eine
solche Perspektive entwickeln kann und
welche Erfahrungen sich damit verknüp-
fen. Die Analysen geben Einblick in einen
komplexen Wirkungszusammenhang: Der
Rückgriff auf den Diskurs ökonomischer
Effizienz als Begründungsmuster der Teil-
zeitablehnung (wie auch der Bezug auf Ge-
schlechterstereotypien) erweist sich als Le-
gitimationsstrategie, das eigene Arbeits-
und Lebensmodell mit entgrenzten Ar-
beitszeiten zu schützen. Die individuellen
biografischen Erfahrungen der betriebli-
chen Akteure mit hoch qualifizierter Be-
rufsarbeit werden – gestützt durch den je-
weiligen Organisationskontext – auf die
betriebliche Handlungspraxis im Umgang
mit den Teilzeitrechten übertragen. Die Er-
gebnisse machen darauf aufmerksam, dass
die neuen Arbeitszeitrechte für einen ande-
ren Arbeits- und Lebensentwurf der Kom-
bination von Erwerbs- und Fürsorgearbeit
und damit im Spannungsfeld zwischen An-
erkennung und Abwehr von Fürsorgewün-
schen stehen. Sie lassen sich somit verste-
hen als über rechtliche Normierung politi-
sierte, vormals als privat definierte soziale
Bedürfnisse nach Fürsorge.

Für die betriebliche Zeitpolitik und die
Arbeit betrieblicher Interessenvertretun-
gen bieten sich hier wichtige Chancen, die-
se „lebensweltlichen“ Interessen der Be-
schäftigten aufzugreifen und mit dazu bei-
zutragen, eine betriebliche Kultur gleich-
wertiger Arbeits- und Lebensentwürfe zu
gestalten, die es leistet, Fürsorgearbeit zu
integrieren.9

Die Untersuchungsergebnisse verwei-
sen nicht zuletzt auf die Notwendigkeit

weiterer Maßnahmen. Dies sind einerseits
Initiativen in den Unternehmen, alternati-
ve Arbeitszeitmodelle in der Umsetzung 
reduzierter Arbeitszeiten zu entwickeln.
Andererseits erscheinen weitere gesetzliche
Maßnahmen notwendig, sollen gesell-
schaftliche Veränderungen nicht aussch-
ließlich den individuellen Lernprozessen
Einzelner überantwortet werden. Hierzu
gehören neben einer effektiveren Gestal-
tung der Teilzeitrechte10 nach wie vor ge-
setzliche Regelungen, die zu einer stärkeren
Inanspruchnahme von Erziehungszeiten
durch Väter führen, insbesondere durch in-
dividuelle Ansprüche auf Elternzeit mit je-
weils gleichem Zeitumfang. Ebenso wichtig
ist weiterhin die noch ausstehende arbeits-
rechtliche Gleichstellungsgesetzgebung in
der Privatwirtschaft.

Gesellschaftspolitisch aktuell ist unter
dem Signum der Geschlechtergleichheit
schließlich noch immer die Umverteilung
des gesellschaftlich erbrachten Arbeits-
volumens. Dies erfordert einen Paradig-
menwechsel hin zu einer Neudefinition 
des Normalarbeitsverhältnisses über einen
kürzeren Vollzeitstandard, der mit der aus-
reichenden Bereitstellung öffentlicher In-
frastruktur für Kinderbetreuung und Maß-
nahmen der Gleichverteilung von Erwerbs-
und von Pflege- bzw. Betreuungsarbeit
zwischen den Geschlechtern kombiniert
werden kann.

9 Vgl. hierzu auch das Plädoyer von Jürgens für 
eine kritische Arbeitsforschung, für die Jürgens
einfordert, die Ressourcen, Bedingungen und Kon-
stellationen zu identifizieren, die die Subjekte in
der Verteidigung ihrer  individuellen und lebens-
weltlichen Interessen unterstützen (Jürgens 2006,
S. 282). 

10 Das betrifft die Vereinheitlichung und Spezifizie-
rung der Ablehnungsgründe in den beiden Geset-
zesgrundlagen. Dies könnte mit einem wirksamen
Durchsetzungsmechanismus verknüpft werden,
um Diskriminierungen abzubauen. In Analogie
zum Kündigungsschutz im Mutterschutz und in
der Elternzeit ließe sich hier über die Schaffung ei-
ner überbetrieblichen Stelle nachdenken, die die
Ablehnung des Teilzeitverlangens zu genehmigen
hat.
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